
MINDERJÄHRIGE  
BESUCH, TOURISMUS, MEDIZINISCHE BEHANDLUNG 

MERKBLATT SCHENGEN VISUM (08/2025) 

GRUNDSÄTZLICHE HINWEISE 

1. Lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise und die Dokumentenliste durch und stellen Sie ihre 
Antragsunterlagen sorgfältig zusammen. 

2. Bitte sortieren Sie Ihre Unterlagen in der angegebenen Reihenfolge und haken Sie ab, welche 
Unterlagen Sie vorlegen. 

3. Die Deutsche Botschaft Kairo ist nur für Antragsteller zuständig, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt (Wohnsitz) in Ägypten, sowie Libyen, Syrien, Jemen und Sudan haben.  

4. Gemäß Visakodex ist die Deutsche Botschaft nur für Anträge auf Schengen-Visa zuständig, wenn 
das Hauptreiseziel Deutschland ist. Sollen auch andere Schengen-Staaten bereist werden, 
sind die Aufenthaltszeiten durch entsprechende Unterlagen, wie zum Beispiel 
Hotelreservierungen, vorzulegen.  

5. Bitte registrieren Sie sich auf der Website www.tlscontact.com und buchen Sie dort Ihren 
Termin.  

6. Bitte nutzen Sie für ihren Antrag die Online-Anwendung VIDEX. 

7. Bitte erscheinen Sie persönlich im Annahmezentrum von TLScontact und geben Sie dort Ihren 
Visumsantrag und Ihre Fingerabdrücke ab.  

Bei Antragstellern, die in den vergangenen 4 Jahren bei einer Schengen-Vertretung in Ägypten 
Fingerabdrücke abgegeben haben, werden keine neuen Fingerabdrücke benötigt. Wenn Sie den 
Visumsantrag durch einen Boten abgeben, müssen Sie dem Boten eine einfache Vollmacht 
ausfüllen.  

Die Abgabe von Fingerabdrücken ist für Kinder ab dem 12. Lebensjahr erforderlich.  

8. Bei einem Visumsantrag fallen Gebühren für das Visum, als auch Service-Gebühren bei 
TLScontact an. Die Gebühr wird im Fall einer Ablehnung oder bei Zurückziehen des Antrages 
nicht erstattet. Bitte beachten Sie auch, dass bei Nichterscheinen oder Erscheinen mit 
unvollständigen Unterlagen die Service-Gebühren von TLScontact nicht erstattet werden.  
Das Stornieren bereits gebuchter Termine ist bis 3 Tage vor Ihrem gebuchten Termin möglich. 

9. Eine Antragsstellung ist ab 6 Monate bis 4 Wochen vor der geplanten Reise möglich. 

10. Alle arabichen Unterlagen sind mit einer deutschen oder englischen Übersetzung beizufügen. 
(anerkannte Übersetzer) 

11. Der Reisepass ist integraler Bestandteil Ihres Antrages. Eine Rückgabe des Passes während des 
laufenden Bearbeitungsverfahrens ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.  

12. Es können nur Anträge mit vollständigen Unterlagen angenommen werden. Sofern Sie auf 
die Antragsannahme bestehen, kann dies aufgrund fehlender Unterlagen zu einer 
Ablehnung führen.  

13. Die Bearbeitungszeit Ihres Antrags beträgt ca. 2 -4 Wochen. In Ausnahmefällen kann sich die 
Bearbeitungsdauer verlängern. Die Botschaft behält sich vor, im Einzelfall weitere Unterlagen 
anzufordern. Sachstandsfragen während der Regelbearbeitungszeit werden nicht beantwortet. 

14. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Website www.kairo.diplo.de   

http://www.tlscontact.com/
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/Testordner/22.1.2UnterlagenSchengen/-/2516786
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/-/1496312
http://www.kairo.diplo.de/


GRUNDSÄTZLICH ERFORDERLICHE UNTERLAGEN  

REISEPASS 

 Der Pass ist nicht älter als zehn Jahre, hat noch mindestens zwei leere Seiten und ist nicht 
beschädigt.  

 Der Pass ist noch mindestens drei Monate über die beantragte Aufenthaltsdauer im Ausland 
hinaus gültig. 

 Der Passinhaber ist anhand des Passfotos eindeutig zu erkennen. 

 Kopien der Datenseite, der 3. Seite und der vorherigen Visa (Schengen Visa, USA, 
Großbritannien, Kanada) des Kindes und der Eltern wurden angefertigt. 

 

Kinder ab 12 Jahre dürfen Ihren Pass eigenhändig unterschreiben. Kann Ihr Kind nicht schreiben, 
bleibt der Pass ohne Unterschrift. Eltern sind nicht berechtigt, den Pass Ihrer Kinder zu 
unterschreiben! 

ANTRAGSFORMULAR UND BELEHRUNG 

 Vollständig ausgefülltes und durch Eltern oder gesetzlichen Vormund unterschriebenes VIDEX-
Formular und die dazugehörige Belehrung  

AKTUELLES BIOMETRISCHES PASSFOTO (1 BILD)  

Bitte kleben Sie das Passbild nicht auf das Formular auf! Informationen zum Passbild finden Sie unter 
www.biometrisches-passbild.net  

 Das Passbild ist nicht älter als sechs Monate 

 Das Passbild ist vor einem weißen oder hellgrauen Hintergrund aufgenommen worden. 

 Das Passbild ist digital nicht verändert worden. 

REISEKRANKENVERSICHERUNG 

 Die Versicherung ist für alle Schengen-Staaten gültig. 

 Die Mindestabdeckung beträgt 30.000 €  

 Es gibt keine Begrenzung oder Ausschluss von Behandlungen. 

  

https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/Testordner/22.1.2UnterlagenSchengen/-/2517582
http://www.biometrisches-passbild.net/


BESCHEINIGUNG ÜBER REISEBEWEGUNGEN BEI ERSTANTRAG (VON MOGAMA)  

 SIE UND/ODER IHR KIND BEANTRAGEN 
ZUM ERSTEN MAL EIN SCHENGEN-
VISUM, HABEN IHREN WOHNSITZ IN 
ÄGYPTEN UND SIND ÄLTER ALS 16 
JAHRE? 

 

Sie benötigen eine Bescheinigung Ihrer 
Reisebewegungen (von Mogama) in 
englischer oder deutscher Übersetzung! 

 

 SIE UND/ODER IHR KIND HABEN 
BEREITS EIN SCHENGEN-VISUM 
ERHALTEN? 

Sie benötigen keine Bescheinigung Ihrer 
Reisebewegungen (von Mogama), wenn 
Kopien der Vorvisa (Schengen Visa, USA, 
Kanada, Großbritannien) vorhanden sind. 

 

 SIE UND/ODER IHR KIND HABEN DEN 
REISEPASS VERLOREN? 

Sie benötigen eine Bescheinigung Ihrer 
Reisebewegungen (von Mogama) über die 
letzten 7 Jahre und eine polizeiliche 
Verlustanzeige des Reisepasses in 
englischer oder deutscher Übersetzung! 

 

NACHWEIS ZUM REISEZWECK 

TOURISMUS  

UNTERKUNFT 

 Sie und/oder ihr Kind haben eine bestehende, gültige Hotelreservierung inklusive 
Buchungsnummer und PIN? 

Fügen sie diese bitte Ihrem Antrag bei! 

REISEROUTE / PLAN 

 Fügen Sie bitte eine Reiseroute, Angaben zum Vorhaben und Aufenthaltszweck bei. 

FLUG 

 Legen Sie bitte eine bestehende, gültige Flugreservierung (Hin-/Rückflug) für sich und/oder Ihr 
Kind dem Antrag bei. 

  



BESUCH 

FORMELLE VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG FÜR SIE UND/ODER IHR KIND 

Beachten Sie: Auch wenn Sie eine Verpflichtungserklärung des Einladers vorlegen, müssen Sie 
trotzdem Ihre (Eltern) persönliche finanzielle Verwurzelung (durch Bankbelege) im Heimatland 
nachweisen! 

 formelle Verpflichtungserklärung im Original + 1x Kopie 

 Datum der Ausstellung ist nicht älter als 6 Monate 
 Passkopie des Einladers und Kopie des Aufenthaltstitels des Einladers ggf. 

Verwandtschaftsnachweis 

FORMLOSE EINLADUNG FÜR SIE UND/ODER IHR KIND 

Beachten Sie: Auch wenn Sie eine Verpflichtungserklärung des Einladers vorlegen, müssen Sie 
trotzdem Ihre (Eltern) persönliche finanzielle Verwurzelung (durch Bankbelege) im Heimatland 
nachweisen! 

 formlose Einladung  

 Einladungsschreiben enthält die vollständige Adresse des Einladers in Deutschland und dessen 
Erreichbarkeit 

 Passkopie des Einladers und Kopie des Aufenthaltstitels des Einladers 

BESUCH VON IN DEUTSCHLAND LEBENDEN VERWANDTEN 

Fügen Sie bitte zusätzlich die Passkopie und den Aufenthaltstitel des in Deutschland lebenden 
Verwandten, sowie einen Nachweis über das Verwandtschaftsverhältnis (Geburtsurkunde, 
Heiratsurkunde) bei. 

FLUG 

 Legen Sie bitte eine bestehende, gültige Flugreservierung (Hin-/Rückflug) für sich und/oder Ihr 
Kind dem Antrag bei. 

  



MEDIZINISCHE BEHANDLUNG – ANGABEN ZUR MEDIZINISCHEN NOTWENDIGKEIT 

ZWINGEND ERFORDERLICHE UNTERLAGEN DES ÄGYPTISCHEN ARZTES 

 Attest (Behandlungsunterlagen) eines ägyptischen Arztes in deutscher oder englischer 

Übersetzung 

 Arztbrief in deutscher oder englischer Übersetzung mit folgenden Angaben: 

• Bestätigung der Diagnose durch einen ägyptischen Arzt über die Dringlichkeit der 

Behandlung 

• Bestätigung der Notwendigkeit der Behandlung explizit in Deutschland 

• Kontaktdaten des ägyptischen Arztes (Arztbrief, Name, Telefonnummer, E-Mail) 

• Angaben zur Notwendigkeit einer Begleitperson 

ZWINGEND ERFORDERLICHE UNTERLAGEN DES DEUTSCHEN ARZTES 

 Schreiben eines deutschen Arztes oder deutschen Krankenhauses mit folgenden 

Angaben 

• Bestätigung der Diagnose und Dringlichkeit der Behandlung sowie Notwendigkeit der 

Behandlung explizit in Deutschland 

• Voraussichtliche Behandlungsdauer und den Beginn der Behandlung durch den Arzt 

• Kostenrahmen der Behandlung 

• Angaben zur Notwendigkeit einer Begleitperson 

 Übernahme durch eine Versicherung; bitte Bestätigung der Versicherung beifügen 

 Selbstzahler; bitte Nachweis der im Voraus gezahlten Behandlungskosten beifügen 

  



NACHWEIS ÜBER DIE FAMILIÄRE UND SOZIALE VERWURZELUNG IN ÄGYPTEN 

MINDERJÄHRIGE ANTRAGSTELLER  

 Geburtsurkunde des Kinders in deutscher oder englischer Übersetzung 

 Passkopien (Datenseite und 3. Seite) beider Eltern oder des gerichtlichen Vormunds  

und Kopien vorhandener Visa (Schengen-Staaten, USA, Kanada, Großbritannien)der Eltern  

 Einverständniserklärung des nicht mitreisenden Elternteils oder des gerichtlichen Vormunds  

 aktuelle Schulbescheinigung 

 falls erforderlich: Nachweis über die gerichtliche Vormundschaft 

ALLEIN REISENDE MINDERJÄHRIGE 

 Geburtsurkunde des Kinders in deutscher oder englischer Übersetzung  

 Passkopien (Datenseite und 3. Seite) beider Eltern oder des gerichtlichen Vormunds  

und Kopien vorhandener Visa (Schengen-Staaten, USA, Kanada, Großbritannien)der Eltern  

 Einverständniserklärung beider Eltern oder des gerichtlichen Vormunds 

 aktuelle Schulbescheinigung 

 falls erforderlich: Nachweis über die gerichtliche Vormundschaft 

zusätzlich zwingend notwendige Unterlagen: 

 chronologisch geordnete und gestempelte Kontoauszüge der letzten 6 Monate der Eltern 

oder des gesetzlichen Vormunds 

 sofern vorhanden: Sparguthaben, Wertpapiere, Eigentumsnachweise (zum Beispiel Auto, Haus 

etc.) der Eltern oder des gesetzlichen Vormunds 

VISA GEBÜHREN 

Die Visa Gebühr ist in Landeswährung zu zahlen. 

• Kinder unter 6 Jahren sind grundsätzlich gebührenfrei 
• Kinder zwischen 6 und 12 Jahren zahlen die ermäßigte Gebühr in Höhe von 45,00 Euro 

Die Gebühr wird im Fall einer Ablehnung oder bei Zurückziehen des Antrages nicht zurückerstattet. 
Bitte beachten Sie, dass bei Nichterscheinen oder Erscheinen mit unvollständigen Unterlagen die 
Service-Gebühren von TLScontact nicht erstattet werden. Das Stornieren bereits gebuchter Termine ist 
bis 3 Tage vor Ihrem Termin möglich. 

  

https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/Testordner/22.1.2UnterlagenSchengen/-/2516794
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/Testordner/22.1.2UnterlagenSchengen/-/2516794


Verlieren Sie nicht Zeit und Geld durch falsche Informationen! 

Alle Informationen zum Thema VISA und Einreise finden Sie auf unserer Website www.kair.diplo.de  

Wenn Sie Informationen zu Ihren Fragen dort nicht finden, schreiben Sie uns über unser 

Kontaktformular. 

Dritte, wie zum Beispiel Reisebüros, Schreibbüros, Berater etc. oder andere Internetseiten geben 

falsche Informationen. Wenn Sie diesen Informationen vertrauen, kann sich Ihr Anliegen verzögern – 

und Sie verlieren Geld. Besonders, wenn jemand für Informationen zum Thema Visa Geld verlangt, 

sollten Sie misstrauisch werden. 

Die Informationen; Merkblätter und Formulare der Deutschen Botschaft sind kostenfrei. 

HILFREICHES 

❖ Minderjährige Antragsteller benötigen grundsätzlich die Zustimmung beider 
Sorgeberechtigten zur Beantragung eines Visums. 

Dem Visumantrag ist daher eine schriftliche Einverständniserklärung beider Elternteile 
beizufügen, wenn die Eltern nicht gemeinsam mit dem Kind das Visum beantragen und 
gemeinsam reisen 

 

Sie können die Unterschrift im Annahmezentrum von TLScontact leisten. 
Die Anwesenheit der Unterzeichnenden ist zwingend erforderlich. Alternativ kann die Beglaubigung der 
Unterschrift vor einem ägyptischen Notar erfolgen. 

ICH HABE DIE FOLGENDEN HINWEISE ZUR KENNTNIS GENOMMEN 

 Die Vorlage gefälschter Unterlagen und Dokumente, sowie falsche Angaben führen zwingend zur 
Ablehnung des Antrages und können zu einem Einreiseverbot für Deutschland und eventuell auch 
für andere Schengen-Staaten führen. 

 Das Einreichen unvollständiger Unterlagen kann zur Ablehnung führen. 

 Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich dieses Merkblatt gelesen und den Inhalt verstanden 
habe.  

 Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die Auslandsvertretung mich (Eltern 
oder gesetzlicher Vormund) via E-Mail (in Antrag angegeben) kontaktieren darf.  

 Ich bin darüber informiert, dass ich im Falle eines Antrages auf Mehrfachreisen eine angemessene 
Reisekrankenversicherung für meinen ersten Aufenthalt und jeden weiteren Besuch im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten eine ausreichende Krankenversicherung abschließen muss.  

Ort, Datum und Unterschrift der Eltern oder des gesetzlichen Vormunds  


